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1  Gemäß der IBU-Verfassung (2019) sind die Kongresssitzungen der Öffentlichkeit zugänglich. Der Kongress wurde 
daher live gestreamt. IBU-Interessensgruppen und den Medien wurde ein entsprechender Link zugesandt.
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GRUSSWORT DES PRÄSIDENTEN   

IBU-Präsident Olle DAHLIN eröffnete den 14. ordentlichen IBU-Kongress 2020 am 14. November 2020 um 14:11 und 
hieß die Kongressdelegierten, alle Teilnehmer sowie die Gäste einschließlich der Vertreter des IBU-Medienpartners 
Eurovision Sports und des Marketingpartners Infront zum ersten virtuellen IBU-Kongress willkommen.

Nach seinem Grußwort spielte der IBU-Präsident eine Videobotschaft des IOC-Präsidenten Thomas Bach ab.

Der IBU-Präsident setzte danach seine Rede fort und konzentrierte sich darin auf die Hauptthemen wie die Auswir-
kungen von COVID-19, die Lage der IBU, Schlüsselentscheidungen für den Kongress sowie eine Zukunftsprognose.

BESTÄTIGUNG DER ORDNUNGSGEMÄSSEN EINBERUFUNG DES KONGRESSES

Die Einladung zum 14. ordentlichen IBU-Kongress wurde am 6. Juli 2020 vom IBU-Generalsekretär Niklas CARLSSON 
versandt. Die Aktualisierung, dass der Kongress virtuell stattfinden würde, folgte am 28. September 2020. 

➜   Der Kongress bestätigte die ordnungsgemäße Einberufung des Kongresses.

ANWESENHEITSKONTROLLE UND ERSTE BEKANNTGABE DER  
STIMMBERECHTIGTEN NATIONALEN MITGLIEDSVERBÄNDE

Der Generalsekretär informierte den Kongress darüber, dass der Vorstand dem Kongress vorschlage, nach Ablauf der 
Frist erfolgte Anmeldungen zu akzeptieren, da es aufgrund der Pandemiesituation zu einer Änderung des Veranstal-
tungsorts gekommen war.

Danach führte er die Anwesenheitskontrolle durch, wobei er die Nationalverbände, die Delegationsleiter und deren 
Stimmberechtigung nannte. Der Generalsekretär bestätigte, dass sich 46 stimmberechtigte Mitglieder im anlässlich 
des virtuellen Kongresses für die Abstimmung genutzten System Lumi angemeldet hatten.

Gemäß der Anwesenheitskontrolle vom 14. November 2020 waren die folgenden IBU-Mitgliedsverbände 
von Anfang an anwesend und stimmberechtigt  (*nach Ablauf der Frist erfolgte Anmeldungen):

ARG*  I  AUS  I  AUT  I  BLR  I  BEL  I  BIH  I  BRA  I  BUL  I  CAN  I  CHN  I  TPE*  I  CRO  I  CYP  I  CZE  I  DEN  I  ESP  I  
EST  I  FIN  I  FRA  I  GEO  I  GER  I  GBR  I  GRE  I  GRL  I  HUN  I  IND  I  IRL  I  ITA*  I  JPN*  I  KAZ  I  KOR  I  KGZ  I   
LAT  I  LTU  I  MDA  I  MKD  I  NED*  I  NOR  I  POL  I  ROU  I  SRB  I  SVK  I  SLO  I  SUI  I  SWE  I  TUR*  I  UKR  I  USA 

Die vorläufigen Mitglieder AND*, ISL, MEX* und RUS waren ebenfalls anwesend, jedoch als vorläufige Mitglieder 
nicht stimmberechtigt.

➜   Nach Ablauf der Frist erfolgte Anmeldungen von sieben Mitgliedsverbänden und zwei vorläufigen  
Mitgliedern wurden vom Kongress akzeptiert.

Eine Liste der Delegationsleiter der teilnehmenden IBU-Mitgliedsverbände finden Sie in ANHANG 1. 

ANNAHME DER TAGESORDNUNG

➜   Der Kongress nahm die Tagesordnung ohne Änderungen an.
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ANNAHME DES PROTOKOLLS DES AUSSERORDENTLICHEN  
IBU-KONGRESSES 2019

➜   Das Protokoll des außerordentlichen Kongresses 2019 wurde einstimmig angenommen.

ERHALT UND GENEHMIGUNG DES TÄTIGKEITSBERICHTS DES VORSTANDS

Der Präsident stellte dem Kongress den Tätigkeitsbericht zum Geschäftsjahr der IBU (1. Mai 2019 - 30. April 2020) vor. 
Er erwähnte jedoch  auch einige andere wichtige Aktivitäten, die nach diesem Zeitraum umgesetzt worden waren.

Der Präsident begann mit einem der wichtigsten Schwerpunkte für die IBU, der Umsetzung von Target 26, dem ersten 
Strategieplan dieser Art, mit dem ein klarer Fahrplan für die Zukunft definiert worden war. Er sprach über die erreich-
ten Fortschritte, darunter die Anpassung an die COVID-19-Situation und die Ausrichtung virtueller Regionalwork-
shops für die Nationalverbände. 

Im vergangenen Jahr verstärkte die IBU ihr Managementteam durch die Einstellung von Dagmara Gerasimuk als 
Leiterin der Abteilung Entwicklung und von Margit Eidenhammer, die für die Bereiche Finanzen und Verwaltung ver-
antwortlich zeichnet. Die IBU hat nicht nur ein neues, starkes Managementteam zusammengestellt, sondern ist auch in 
eine neue, moderne Geschäftsstelle umgezogen. 

Der Präsident informierte die Delegierten über die Verlängerung der Medienvereinbarung mit Eurovision Sport und 
der Marketingpartnerschaft mit Infront, die zur Sicherung einer langfristigen Zukunft  beitragen wird. Des Weiteren 
erwähnte er, dass viele positive Schritte unternommen worden waren, um die Integration der IBU in die breitere olym-
pische und internationale Sportbewegung zu fördern.  

Der Generalsekretär fuhr mit dem Bericht fort und erklärte, dass die Verabschiedung der neuen Verfassung viele neue 
und wichtige Bestimmungen für die Athleten innerhalb der IBU mit sich gebracht und zur vollumfänglichen und offizi-
ellen Integration des Athletenkomitees in den Veranstaltungsplanungsprozess geführt hatte. Auch in der BIU habe das 
Athletenkomitee eine aktive Rolle, und es arbeite außerdem mit der Abteilung Sport und Veranstaltungen zusammen.

Die Sportabteilung, umbenannt in Abteilung Sport und Veranstaltungen, war weiterhin aktiv in der Arbeitsgruppe zum 
Thema Verbot von fluorierten Wachsen vertreten. Das Fluorwachsverbot war bis zur Saison 2021/2022 verschoben 
worden, sodass die IBU die Verwendung von Fluorwachsen unter Einhaltung der EU-Bestimmungen anlässlich ihrer 
Veranstaltungen der Saison 2020/2021 gestattete. Die Abteilung spielte auch eine zentrale Rolle beim Koordinieren 
der verschiedenen Inputs vor der Erstellung der Richtlinien für die Saison 2020/2021, wobei viele verschiedene Sze-
narien durchgespielt wurden, um sicherzustellen, dass die IBU auf die Unvorhersehbarkeit der COVID-19-Situation 
vorbereitet war. 

Der Präsident übernahm die Berichterstattung und erläuterte, dass die IBU im Laufe des Jahres durch Trainerseminare, 
IBU/IOC-Entwicklungscamps und die Verteilung von Ausrüstung im Wert von 1 Million Euro an die Nationalverbände 
basierend auf deren Wünschen und Anforderungen weiter an der Umsetzung ihrer Mission zur Stärkung der Entwick-
lung der Nationalverbände  gearbeitet habe. Ein weiterer wichtiger Schritt in diese Richtung war die Schaffung der 
Abteilung Entwicklung, die am 1. März 2020 ihren Dienst aufnahm. 

Im Bereich Nachhaltigkeit machte die IBU im Laufe des Jahres große Fortschritte. Der Präsident der IBU wurde zum 
Mitglied der IOC Sustainability & Legacy Commission (Kommission für Nachhaltigkeit und Vermächtnis) ernannt, das 
IOC erkannte die konkreten Schritte der IBU im Kampf gegen den Klimawandel an, und eine Expertengruppe zum 
Thema Nachhaltigkeit, die die IBU bei der Entwicklung ihrer Nachhaltigkeitsrichtlinie/-strategie unterstützte, wurde 
gegründet. Diese Nachhaltigkeitsrichtlinie wurde im Oktober veröffentlicht. 

Der Präsident erwähnte auch einige Rekorde bei den Zahlen der letzten Saison aus dem Bereich der Kommunikation; 
das Ausmaß der Berichterstattung und das Fan-Engagement waren signifikant gestiegen. Er informierte den Kongress 
außerdem über den Beschluss des Vorstands, in eine IBU-App und eine neue Webseite zu investieren. Das Projekt 
befindet sich in der Anfangsphase und die Veröffentlichung ist für den Saisonstart 2021/22 geplant.
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Der Generalsekretär informierte den Kongress daraufhin über die Arbeit der Biathlon Integrity Unit (BIU), die in die-
sem Jahr mit der Ernennung von Greg McKenna zum Leiter der BIU voll funktionsfähig wurde. 

Er schloss den Bericht mit Anmerkungen zu einem weiteren wichtigen Bereich, Finanzen und Verwaltung. Es waren 
mehr Mitarbeiter eingestellt und die Buchhaltungs- und Berichterstattungsstruktur für mehr Transparenz und zur Be-
reitstellung relevanter Zahlen verbessert worden. Die Umstellung auf ein digitales System sei noch im Gange.

Der NV FIN bedankte sich für die gute Präsentation und dafür, dass zum ersten Mal ein gedruckter Tätigkeitsbericht 
zur Verfügung gestellt worden war, sowie für die Informationen darüber, was im Laufe des vergangenen Geschäftsjah-
res unternommen worden war. 

➜   Der Präsident dankte dem Nationalverband für den Kommentar. Daraufhin wurde der IBU-Tätigkeitsbe-
richt vom Kongress einstimmig angenommen.2

Die Präsentation finden Sie in ANHANG 2.

BERICHT DES ZERTIFIZIERTEN  
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSUNTERNEHMENS KPMG

Der Wirtschaftsprüfer Mag. Dr. Johannes Bauer gab dem Kongress einen Überblick über die Buchprüfung und teilte 
dem Kongress mit, dass die finanziellen Angelegenheiten dem rechtlichen Rahmen und die Jahresabschlüsse und die 
Verwendung der Mittel dem österreichischen Vereinsgesetz, der IBU-Verfassung und den Beschlüssen des Kongres-
ses entsprachen. Außerdem erläuterte er die Grundsätze der Prüfung und Buchführung, darunter die International 
Standards of Auditing (internationale Prüfungsgrundsätze), die österreichischen GAAP (Grundsätze ordnungs-gemä-
ßer Buchführung) und die steuerlichen Auswirkungen.

KPMG evaluierte die Arbeit des neuen Managementteams der Abteilung Finanzen und Verwaltung  und stellte fest, 
dass die Qualität der erhaltenen Informationen sehr gut und der Haushaltsplanungs-prozess genau war, die Bericht-
erstattung schnell erfolgte, alle Dokumente rechtzeitig zur Verfügung gestellt wurden und die Jahresabschlüsse pro-
fessionell erstellt wurden.

Mag. Dr. Bauer konzentrierte sich in seiner Präsentation dann auf die wichtigsten Prüfungsschwerpunkte wie finanzi-
elle Vermögenswerte, Barpositionen, Passiva, Ausweisung der Einnahmen, Ausgaben für Sponsoring, Komitees und 
Sport, allgemeine Verwaltungskosten, Compliance und Betrug. Alle geprüften Bereiche erfüllten die Anforderungen 
und die erhaltenen Informationen waren korrekt und es konnten darin keine Fehler entdeckt werden. 

Auf Basis des Ergebnisses der Prüfung der Buchführungsunterlagen für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2019 bis zum 
30. April 2020 kam KPMG zu dem Schluss, dass das Finanzgebaren in allen wesentlichen Aspekten korrekt war und 
dass die Mittel satzungsgemäß verwendet wurden. Ungewöhnliche Einnahmen oder Ausgaben, insbesondere Insich-
geschäfte, gab es nicht.

Mag. Dr. Bauer stellte daraufhin einige Schlüsselzahlen aus den Jahresabschlüssen 2018/2019 und 2019/2020 vor.

Nachdem der Vortrag beendet war, bat der NV BRA KPMG, die Bedeutung des Begriffs „finanzieller Erfolg“ zu erläu-
tern. 

Mag. Dr. Bauer erklärte, dass man zu Beginn der Prüfung erwartet hatte, dass die Investitionen der IBU einen großen 
Teil ihres Werts verloren hätten. Es gelang der IBU jedoch, den Buchwert zu halten, und sie musste keine Wertvermin-
derung bei den Investitionen in Kauf nehmen.          

Weitere Informationen finden Sie in der KPMG-Präsentation und im Jahresabschluss in ANHANG 3.
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2  Den ungekürzten IBU-Tätigkeitsbericht für 2020 finden Sie unter  
http://res.cloudinary.com/deltatre-spa-ibu/image/upload/fl_attachment/jhy8tk2esdleaykeqqaa.pdf 
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GENEHMIGUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2019/2020

➜   Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019/20 wurde von den Delegierten einstimmig genehmigt.

ENTLASTUNG DES VORSTANDS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019/2020

Die Handlungen und Beschlüsse des Vorstands im Geschäftsjahr 2019/20 wurden vom Kongress einstimmig geneh-
migt.  

➜  Der Vorstand wurde formell entlastet.

BERICHT DER EXTERNEN PRÜFUNGSKOMMISSION (ERC)

Der Vorsitzende der externen Prüfungskommission der IBU (ERC), Jonathan Taylor, berichtete dem 14. ordentlichen 
Kongress, dass die externe Prüfungskommission ihre Untersuchungen abgeschlossen und einen detaillierten Be-
richtsentwurf erstellt hatte.

Jonathan Taylor erklärte, dass die externe Prüfungskommission zu dem Schluss gekommen sei, dass die IBU der 
russischen Biathlonunion oder der RUSADA keine “schmutzigen” biologischen Athletenpassprofile zum Vertuschen 
übermittelt hatte. Die Untersuchung der externen Prüfungskommission kam jedoch in einigen Fällen zum vorläufigen 
Ergebnis, dass gewisse Einzelpersonen sich für Verletzungen der IBU-Regeln im Zeitraum 2008-2018 zu verantworten 
hätten. Diesen Einzelpersonen sei nun die Gelegenheit gegeben worden, den Berichtsentwurf zu kommentieren. 
Sobald ihre (etwaigen) Kommentare geprüft worden seien, werde die externe Prüfungskommission ihren Bericht ab-
schließen und veröffentlichen. Dies werde höchstwahrscheinlich im Dezember der Fall sein. Des Weiteren seien die 
strafrechtlichen Ermittlungen gegen ehemalige IBU-Funktionäre in Österreich und Norwegen immer noch nicht ab-
geschlossen.

Jonathan Taylor gratulierte daraufhin der IBU zu ihren Bemühungen, ihr Governancesystem und ihre institutionelle 
Integrität durch die Verabschiedung einer modernen Verfassung und die Einrichtung der Biathlon Integrity Unit 2019 
zu stärken.

In den Fällen, in welchen der Abschlussbericht der externen Prüfungskommission zu dem Schluss kommt, dass Ein-
zelpersonen sich für die Verletzung von IBU-Regeln verantworten müssen, wird es die Aufgabe der Biathlon Integrity 
Unit sein, die notwendigen Folgeschritte einschließlich der Feststellung, ob gegen diese Einzelpersonen Disziplinar-
maßnahmen ergriffen werden sollten, zu unternehmen. Die Biathlon Integrity Unit wird außerdem die Aufgabe über-
nehmen, die Strafverfolgungsbehörden von Seiten der IBU nach Bedarf zu unterstützen, da das Mandat der externen 
Prüfungskommission mit der Veröffentlichung ihres Abschlussberichts endet.

Während ihrer zwei Jahre dauernden Untersuchung arbeitete die unabhängige externe Prüfungskommission eng 
mit der Abteilung I&I der WADA (Abteilung für nachrichtendienstliche Ermittlung und Aufklärung) und den Strafver-
folgungsbehörden in Österreich und Norwegen zusammen. Die Kommission sammelte und prüfte mehr als 70.000 
Dokumente und elektronische Dateien, darunter Strafakten, Ermittlungsakten der WADA, IBU-interne Dokumente, 
von der RBU und der RUSADA zur Verfügung gestellte Dokumente sowie Analysedaten aus IBU-Tests und der Analyse 
von Dopingproben durch WADA-akkreditierte Labore. Außerdem befragte die Kommission ca. 60 Personen.

Jonathan Taylor hob des Weiteren hervor, dass der Abschlussbericht wahrscheinlich im Dezember 2020 vorgestellt 
werde.

Den Bericht der externen Prüfungskommission finden Sie in ANHANG 4. Er wird außerdem auf biathlonworld.com 
veröffentlicht.
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ERHALT UND GENEHMIGUNG DER JAHRESBERICHTE DES  
PRÜFUNGSAUSSCHUSSES UND DES BIU-VORSTANDS

Die Vorsitzende der BIU Louise Reilly begann den ersten Jahresbericht mit der Vorstellung der BIU, die im Zuge der 
umfangreichen von der IBU als Reaktion auf die Krise im Biathlon im Oktober 2019 durchgeführten Governance-
Reform eingerichtet worden war. Greg McKenna war im Juli 2020 zum Leiter der BIU ernannt worden. 

Greg McKenna stellte sich vor, erläuterte die Hauptziele der BIU und informierte die Delegierten darüber, dass die BIU 
ihre eigene Webseite und ihre eigenen Social-Media-Kanäle erstellt hatte.

Louise Reilly übernahm an dieser Stelle und erklärte, dass es das Hauptziel der BIU sei, dafür zu sorgen, dass der Sport 
sauber bleibt und dass die Athleten darauf vertrauen können, dass der Sport sicher ist. 

Die Vorsitzende der BIU erläuterte dem Kongress, dass das zwei Millionen Euro umfassende Budget der BIU fünf 
Hauptbereiche abdeckt: Prävention, Anti-Doping-Fallmanagement, Tests & Compliance, Operatives und Personal. 
Der Großteil der Ausgaben, ca. 90 %, entfällt auf Anti-Doping-Zwecke und -Verpflichtungen. 

Zusammen mit dem ersten Fall gegen Evgeny Ustyugov, den die BIU im Januar 2020 vor die ADD des CAS ge-
bracht hatte, verfolgt die Biathlon Integrity Unit derzeit mehrere Fälle, die auf Beweisen aus dem McLaren-Bericht und 
LIMS-Daten basieren, sowie einige andere potenzielle Regelverletzungen. Als nächsten Arbeitsschritt wird die BIU 
das Follow-Up zum Bericht der externen Prüfungskommission übernehmen, sobald dieser endgültig abgeschlossen 
und veröffentlicht wird. Es wird in der alleinigen Verantwortung der BIU liegen und allein das Recht der BIU sein, zu 
entscheiden, ob weitere Untersuchungen durchgeführt werden und ob Sanktionen für Verletzungen der im entspre-
chenden Zeitraum geltenden IBU-Regeln verhängt werden.

In ihrer Präsentation des Jahresberichts des Prüfungsausschusses betonte Louise Reilly, dass jede Person, die IBU-
Funktionär werden oder bleiben möchte, nunmehr einen Überprüfungsprozess durchlaufen muss. Der Prüfungsaus-
schuss, der sich aus drei Mitgliedern der BIU zusammensetzt, stellt fest, ob die entsprechende Person die Eignung 
dafür hat, IBU-Funktionär zu werden oder zu bleiben. Ziel des Prüfungsausschusses ist es, 2020 die Anträge von 115 
IBU-Funktionären zu bearbeiten. Es wird erwartet, dass diese Arbeit bis Mitte Dezember abgeschlossen sein wird.

➜   Die Jahresberichte des BIU-Vorstands und des Prüfungsausschusses wurden vom Kongress  
einstimmig genehmigt.

ANTRÄGE DES IBU-VORSTANDS UND DER MITGLIEDSVERBÄNDE

Der IBU-Generalsekretär stellte die vom Vorstand und vom NV SLO eingebrachten Anträge vor. Alle Anträge inklusi-
ve der entsprechenden Begründung finden Sie in ANHANG 5.

a. Anträge auf Verfassungsänderung

a.1  Antrag des Vorstands auf Anpassung der Verfassung Teil 1, Paragraphen 2, 3 und 4       

Der Generalsekretär erklärte, dass der Grund für die entsprechenden Änderungen die Erfüllung von Forderungen 
der österreichischen Behörden sei, damit sichergestellt wird, dass die IBU die entsprechenden Bestimmungen erfüllt, 
um ihren Status als Nichtregierungsorganisation laut österreichischem Bundesgesetz behalten zu können. Er erklärte 
dem Kongress außerdem, dass dieser Antrag eine Zweidrittelmehrheit (2/3) der abgegebenen Stimmen erfordere.

➜  Der Kongress nahm den Antrag einstimmig an. 

a.2  Antrag des Vorstands auf Änderung des Artikels 6.1.9 NV-Wechsel

Der Generalsekretär erklärte die Gründe für die Änderung von 6.1.9 und sagte, dass es zum Schutz der Nationalver-
bände, die sehr viel Geld in die Ausbildung und das Training junger Athleten investieren, notwendig sei, die Mög-
lichkeiten, Athleten auf alternative Arten anzuwerben, zu beschränken. Ein Wechsel der Nationalität/des National-
verbands soll unter Angabe schlüssiger und transparenter Gründe weiterhin möglich sein. Ein ständiges Anwerben 
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von Athleten anderer Nationen soll jedoch in Zukunft – im Sinne einer gesunden und fairen Entwicklung des Biath-
lonsports – nicht mehr möglich sein.

➜  Der Kongress nahm den Antrag einstimmig an. 

b. Anträge auf Genehmigung der vorbehaltenen Regeln

Der Generalsekretär erklärte, dass die rot hervorgehobenen Änderungen in den vorbehaltenen Regeln vom Kongress 
angenommen werden sollten.

b.1  Antrag des Vorstands auf Änderung der Veranstaltungs- und Wettkampfregeln

Der Generalsekretär informierte die Delegierten über die in den Veranstaltungs- und Wettkampfregeln vorgenom-
menen Änderungen und wies darauf hin, dass es auch einige geringfügige Aktualisierungen und redaktionelle Än-
derungen gebe.  

➜  Der Kongress nahm den Antrag einstimmig an.

b.2   Antrag des Vorstands auf Änderung der Speziellen Veranstaltungs- und Wettkampfregeln – COVID-19 Saison 
2020/2021

Der Generalsekretär gab einen Überblick über die Speziellen Veranstaltungs- und Wettkampfregeln und betonte, 
dass die Änderungen eine durch die Auswirkungen von COVID-19 bedingte Ausnahme darstellen und nur während 
der Saison 2020/2021 gelten sollen.

➜  Der Kongress nahm den Antrag einstimmig an. 

c. Anträge auf Änderung oder Aufhebung anderer Regeln

c.1   Antrag des NV SLO auf Anpassung der Veranstaltungs- und Wettkampfregeln, Paragraph 15.8.2.2 in Bezug auf 
Weltcup-Nationencuppunkte

Der NV SLO stellte den Antrag vor und erläuterte den Delegierten die Hauptgründe für die angestrebte Änderung. 

Der NV GER sprach sich gegen den Antrag aus und bat die Delegierten, die bestehende Regel aufrecht zu erhalten.

➜  Der Kongress wies den Antrag des NV SLO mit 7 Ja-Stimmen und 38 Gegenstimmen ab.

d. Weitere Anträge

d.1  Antrag des Vorstands auf Anpassung des Beschlusses zu gebundenen Rückstellungen 

Der Generalsekretär teilte dem Kongress mit, dass der Vorstand beabsichtige, den entsprechenden Kongressbe-
schluss aus dem Jahr 2012 ab dem Geschäftsjahr 2022/2023 zu ändern, und erklärte, dass der bestehende Beschluss 
kein Verfahren beinhalte, wie die gebundenen Rückstellungen verwendet werden können. Ziel des Vorschlags sei es, 
die entsprechenden Verfahren und die relevanten Bedingungen zu klären. 

➜  Der Kongress nahm den Antrag einstimmig an. 

PRÄSENTATION DER FINANZPROGNOSE 2020/2021, DES AKTUALISIERTEN 
HAUSHALTSENTWURFS FÜR 2021/2022 UND DES HAUSHALTSRAHMENS FÜR 
2022/2023

Der Generalsekretär stellte die Finanzprognose für 2020/2021 vor und erläuterte, dass der Vorstand beschlossen 
habe, zusätzliche Mittel zu investieren, um die kommende Saison angesichts der COVID-19-Pandemie zu sichern. Auf-
grund dieser Änderungen werde ein negatives Ergebnis in Höhe von 2,8 Millionen Euro erwartet. Der Vorstand habe 
zugesagt, den NV, OKs und Interessensgruppen weitere Mittel aus den Rückstellungen zur Verfügung zu stellen, um 
die Saison zu sichern. Der Generalsekretär betonte, dass die Prognose angesichts der Situation noch negativer ausfal-
len könne. Er bekräftigte jedoch auch, dass die Höhe der Rückstellungen zum Ende des Geschäftsjahres 2022/2023 
wieder der Höhe im Kongressbeschluss entsprechen würde. 
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Zum Abschluss seines Berichts betonte der Generalsekretär die Bedeutung des Dialogs mit der IBU-Biathlonfamilie für 
die Diskussion zukünftiger Prioritäten. Der Vorstand habe demgemäß beschlossen, im September 2021 ein Meeting 
der Präsidenten auszurichten, um die wichtigen Themen im Zusammenhang mit dem Haushaltsplan zu besprechen. 

Der NV NOR unterstützte den Haushaltsplan und stimmte zu, dass angesichts der COVID-19-Situation mehr investiert 
werden müsse, um die Biathlonfamilie dabei zu unterstützen, die Saison zu überstehen. 

Hierauf informierte der Präsident die Delegierten darüber, dass die Abteilung Finanzen und Verwaltung dabei sei, 
strukturiertere Verfahren einzuführen, und plane, jedes Quartal eine Finanzprognose zu erstellen, die zusammen mit 
diesen Berichten an die Vorstandssitzungen versandt werden.

Den detaillierten Bericht finden Sie in Anhang ANHANG 6.

➜   Der Kongress nahm die Finanzprognose 2020/2021, den aktualisierten Haushaltsentwurf für 2021/2022 
und den Haushaltsrahmen 2022/2023 einstimmig an. 

ERNENNUNG DES ZERTIFIZIERTEN WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSUNTERNEHMENS 
AUF EMPFEHLUNG DES VORSTANDS 

Der Generalsekretär schlug vor, die Zusammenarbeit mit dem zertifizierten Wirtschaftsprüfungs-unternehmen KPMG 
im Geschäftsjahr 2020/2021 auf Empfehlung des Vorstands weiterzuführen. Er erwähnte außerdem den Vorschlag 
des Vorstands, eine Ausschreibung für 2021/2022 zu machen und dem Vorstand die Befugnis zu erteilen, ein mögli-
ches neues zertifiziertes Wirtschaftsprüfungsunternehmen zu ernennen. Der Grund für das vorgeschlagene Verfahren 
ist es, dass man nicht bis zum Kongress 2022 warten möchte, da diese Entscheidung im Hinblick auf eine gute Gover-
nance für den Vorstand eine wichtige Angelegenheit darstellt.  

➜   Der Kongress stimmte dem Verfahren für die Ernennung des zertifizierten  
Wirtschaftsprüfungsunternehmens auf Empfehlung des Vorstands einstimmig zu.

ERNENNUNG DER GASTGEBER DER IBU-WELTMEISTERSCHAFTEN 2024  
UND 2025

Der Präsident erklärte, dass gemäß dem in der neuen IBU-Verfassung verankerten neuen Verfahren nunmehr der IBU-
Vorstand dem IBU-Kongress Kandidaten für die Ausrichtung von Weltmeisterschaften vorschlage, und der Kongress 
den Vorschlag für die Vergabe des Rechts auf Ausrichtung der Weltmeisterschaften im Biathlon danach annehme. 

Bevor der Vorstand seine Vorschläge für die Gastgeber der WM bekanntgab, präsentierten alle Kandidaten (Nove 
Mesto na Morave/CZE für die WM 2024; Minsk-Raubichi/BLR und Lenzerheide/SUI für die WM 2025) ihre Pläne und 
Visionen für die renommierte IBU-Veranstaltung.

Nach den Präsentationen stellte der Präsident dem Kongress die Argumente des Vorstands für Nove Mesto na  
Morave / CZE als Gastgeber der IBU-WM 2024 vor:

•   Mit der IBU-WM 2013 (mit der Ausrichtung vieler weniger hochrangiger IBU-Veranstaltungen in den Jahren davor) 
begann in der Tschechischen Republik ein Biathlonmärchen, das bis heute andauert.

•   Jeder Biathlonfan kennt die großartige Atmosphäre bei Veranstaltungen in NMNM, die im Wintersport zweifellos 
einzigartig ist.

•   Die Austragungsstätte wird wieder modernisiert werden und daher eine der beeindruckendsten Wintersportarenen 
auf der ganzen Welt sein.

•   NMNM steht jedoch für so viel mehr als nur für eine erfahrene und sehr fähige OK-Mannschaft und einen großarti-
gen Veranstaltungsort, es ist ein Synonym für echte Biathlonfeste.

➜   Der Kongress nahm den Vorschlag des Vorstands, NMNM zum Gastgeber der IBU-WM 2024 zu ernennen, 
einstimmig an.
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Der Präsident gab dann bekannt, dass der Kongress Lenzerheide / SUI als Gastgeber der IBU-WM 2025 vorschlage:  

•   Lenzerheide ist sehr bekannt und kann auf eine lange Geschichte als Gastgeber internationaler Schneesportveran-
staltungen, wie beispielsweise im Alpinski und Langlauf, zurückblicken.

•   In der Biathlonfamilie ist Lenzerheide erst seit relativ kurzer Zeit als Biathlon-Ausrichtungsort aktiv, hat sich jedoch 
durch die Ausrichtung vieler IBU-Juniorencups, IBU-Cups und schließlich auch der IBU-JJWM 2020 innerhalb der 
vergangenen Jahre schnell und in beeindruckender Weise entwickelt.

•   Die aktuelle WM-Bewerbung für 2025 ist sehr professionell und bringt auf beeindruckende Weise alle nationalen 
Interessensgruppen, wie die Landesregierung, die Region, die Tourismusgemeinschaft, die Gastgeberstadt, die 
schweizer Skiwelt und zu guter Letzt auch die Athleten zusammen. Sie ist außerdem tief im schweizer Sport-Netz-
werk verankert.

•   Die Bewerbung beinhaltet nicht nur eine weitere Verbesserung der Infrastruktur der Austragungsstätte sondern 
zeigt auch starkes Engagement für die IBU-Strategie Target 26 und vereint ein nachhaltiges „grünes“ Veranstal-
tungskonzept mit einem erstklassigen Schnee-managementsystem. Ein bereits beschlossener Legacy Fund für die 
nächste Generation junger Biathleten, der aus den Einnahmen der Ausrichtung der WM finanziert würde, rundet 
diese beeindruckende Bewerbung ab.

➜   Der Kongress nahm den Vorschlag des Vorstands, Lenzerheide/SUI zum Gastgeber der IBU-WM 2025 zu 
ernennen, einstimmig an.

VERSCHIEDENES

Der Präsident schloss den ersten virtuellen IBU-Kongress, indem er den Delegierten für ihre Beiträge und Teilnahme 
dankte. Er räumte ein, dass die COVID-19-Pandemie signifikante Auswirkungen auf viele Bereiche hätte und dass der 
Fortschritt im Sport trotz der Herausforderungen weitergehe. 

Er lud alle NV-Präsidenten zu einem Meeting im Rahmen der WM in Pokljuka/SLO sowie zu einem Präsidenten-Mee-
ting vom 11.-12. September in München/GER ein.

Der Präsident schloss den Kongress um 17:17 am 14. November 2020.

Olle DAHLIN    Niklas CARLSSON 
IBU Präsident    IBU Generalsekretär
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STRONG FOUNDATION

4 Approval of Target 26

4 State-of-the-art Constitution

4 Integrity Code

4 Biathlon Integrity Unit

4 Forefront of good governance

4 Committed to further improvements

TARGET 26

4 Good progress made

4 Adapted to COVID-19

4 Hosted virtual regional workshops

ORGANISATION

4 Strengthened Management Team

4 Recruitment of Margit Eidenhammer

4 Dagmara Gerasimuk to Development

4 Moved to modern new HQ

MEDIA AND MARKETING RIGHTS
AGREEMENTS

4 Demonstrated huge demand 
for biathlon

4 Eurovision Sport renewal: 2022-26

4 Extension of marketing partnership

4 Together helped secure long-term 
future

INTERNATIONAL RELATIONS

4 Integration into Olympic Movement

4 Representing biathlon’s interests

4 Attended:

4 SportAccord

4 IOC CoComm Beijing 2022

4 EOC General Assembly

4 WADA World Conference

4 IOC Session

INCREASING ATHLETE VOICE

4 Athletes at the heart

4 Integration of Athletes’ Committee

4 Consultation on scheduling

4 Increase in prize money

4 Active involvement in BIU

A SEASON LIKE NO OTHER

4 Outstanding sporting achievements

4 Unforgettable World Championships

4 Consultation on scheduling

4 History made

A SEASON LIKE NO OTHER

1 2

3 4

5 6

7 8
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SPORTS & EVENTS

4 Tested new competition formats

4 Broadened event services

4 Working Group Fluorinated Wax
Prohibition

4 Developed guidelines for 2020/21 

SUSTAINABILITY
4 Significant progress in sustainability

4 IOC Sustainability & 
Legacy Commission

4 Recognised and awarded 
by IOC-Dow

4 Launched Sustainability 
Policy / Strategy

4 Sustainability 
Expert Reference Group

4 Equip the whole biathlon family

DEVELOPMENT

4 Coach Seminars

4 Distribution of €1m equipment 

4 Hosted 6 IBU / IOC 
Development Camps

4 Developed guidelines for 2020/21 

4 IBU Development Department
operational

4 Hosted IBU Gender 
Equality Seminar

COMMUNICATIONS

4 Highest ever live audiences at World Chps

4 800 hours of TV coverage

4 Reached 610 million

4 Weekly reach of 36.5 million

4 Over 2 million users visited IBU website

4 Facebook & Instagram content

4 4,000 fans surveyed

BIATHLON INTEGRITY UNIT

4 Unit became full functional

4 Greg McKenna appointed Head

4 Launched new website

4 Investigations & prevention of wrongdoing

FINANCE AND ADMINISTRATION

4 Strengthened staff

4 Improved accounting and 
reporting structure

4 Focus on cost reduction

4 Digital setup

CONCLUSION

4 On track

4 Eventful & productive year

4 Great deal achieved

4 Working together much more 
to be done
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“IBU” 
(“die internationale Biathlon Union”), 
Austria

November 14th, 2020
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Financial Statements and usage of funds to 
be in compliance with

Legal and contractual environment

Legal Framework

- Austrian Code of Associations
- the Constitution
- the decisions of the Congress

1

KPMG LLP, a UK limited liability partnership, is 
a member of KPMG International, 
a Swiss cooperative

Registered in England No OC301540
Registered office: 15 Canada Square, 
London E14 5GL 

KPMG Audit Plc, a company incorporated under the 
UK Companies Acts, is a member of KPMG International, 
a Swiss cooperative

Registered in England No 3110745
Registered office: 15 Canada Square, 
London E14 5GL 

Audit Approach and general observations 1/2
IV

III

I II

1. Risk assessment 
& audit strategy

2. Systems & 
monitoring

3. Test of details & 
analysis

4. Audit certificate & 
report

3
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Agenda
Legal framework

Audit and accounting principles

Audit approach and general observations

Audit focus area

Audit results

Conclusions

Financial Statements

1

2

3

4

5
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Legal and contractual environment

Audit and Accounting Principles

International Standards on Auditing
- Responsibilities
- Audit planning process
- Audit evidence and conclusions

Taxes
- Compliance with the tax requirements

Austrian GAAP

- Financial Statements are prepared in accordance with Austrian Generally 
Accepted Accounting Principles (GAAPs)

- Austrian GAAPs follow the prudence principle

2

5© 2020 KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Austrian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative („KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Austria.  KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International.

Audit Approach and general observations 2/2

Area Assessment Comment

Quality of 
information

Quality of information is very good. Documentation is 
sufficient and reliable

Budgeting 
process and 
explanations

Budgeting is appropriate and follows a top-down 
approach. For our audit approach it does not have a big 
impact.

Budgeting 
accuracy

Accuracy of the budget has generally been good overall. 
Certain differences between budgeted and final figures 
have been incurred by the effects of COVID-19.

Speed of 
reporting

Speed of the reporting process has been good. In general 
a one-week audit in Salzburg is sufficient for us to audit 
the main focus areas of the IBU.

Management
/finance 
competence

The competence of the new secretary general and finance 
team and new CFO is very good.
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Audit focus areas

- Financial assets (valuation, investment)

- Cash positions (bank statements)

- Liabilities (confirmation, internal monitoring, process)

- Revenue recognition

- Expenditures on sponsorships, committees and sport

- General administration costs (travel expenses, advertising, commissions)

- Compliance

- Fraud

4
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Conclusion

- Based on the results of our review of the accounting records for the 
financial year from 1 May 2019 to 30 April 2020 the financial conduct 
was correct in all material respects and the funds were used in 
accordance with the articles of the Association. Unusual revenues or 
expenses, particularly any cases of self-dealing, did not occur. 

6
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Balance Sheet as of April 30, 2019 and 2020

Assets April 30, 2020 April 30, 2019
k EUR k EUR

Fixed assets and securities 60,941 56,018
Receivables and other assets 1,364 727
Cash and cash equivalents 6,672 10,413
Deferred charges 59 72

69,036 67,230

Liabilities and Net Assets April 30, 2020 April 30, 2019
k EUR k EUR

Association net assets 61,193 65,105
Provisions 658 1,159
Liabilities 2,185 965
Deferred income 5,000 0

69,036 67,230

60,246 (55,351) k EUR 
securities in bank 
deposits

48,000 (40,000) k EUR 
restricted Congress 
resolution

8
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Audit results

Conservative Investments, Confirmations obtained1

C
le

an
 a

ud
it 

ce
rt

ifi
ca

teBank confirmation received2

Liabilities correctly stated3

Revenue recognition correct4

Expenditures on sport correct and in
accordance with Constitution and decisions of Congress 

5

No compliance error detected

6

No fraud detected

7

No unusual income or expenditures, in particular no 
self-dealing

8

5
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Statement of Activities for the years 2018/19 
and 2019/20

2020/19 2018/19
k EUR in % k EUR in %

Revenues 27,987 43,145
Release of reserves 5,000 2,802
Allocation to reserves 0 -15,000
Available funds 32,987 100 30,947 100
Other operating income
Promotion of members, Committees and sports

223
-26,804

1
81

290
-24,831

1
80

Staff and management -1,267 4 -1,385 4
Depreciation on intangible and tangible assets -222 1 -206 1
General administration and PR -4,256 13 -4,360 14
Financial success 450 1 518 2
Capital gains tax -23 0 -128 0

Operating surplus 1,088 3 845 3

7

Mag. Dr. Johannes Bauer
Partner
Porzellangasse 51, 1090 Wien
T +43 1/31 332 - 3205
M +43 664/81 61 027
johannesbauer@kpmg.at

KPMG Austria GmbH 
Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft,

Thank you!

ANHANG 3
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IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 
14.11.20, page x

IIBBUU  EEXXTTEERRNNAALL  RREEVVIIEEWW  
CCOOMMMMIISSSSIIOONN

REPORT TO IBU CONGRESS
14 November 2020

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 41

WWhhoo  iiss  tthhee  IIBBUU  EExxtteerrnnaall  RReevviieeww  CCoommmmiissssiioonn??

• Jonathan Taylor QC (Chair)

• Vincent Defrasne (nominated by IBU Athletes’ Committee)

• Dr Christian Dorda

• Dr Tanja Haug

• Dr Anja Martin

• Lauren Pagé (Legal Secretary)

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 42

WWhhaatt  wwaass  tthhee  CCoommmmiissssiioonn''ss  mmaannddaattee??

1. Assist WADA and the criminal authorities with their 
investigations.

2. Support the updating and strengthening of the IBU 
governance system in accordance with best practice.

3. Determine whether anyone has a case to answer for 
breach of the IBU rules.

See Terms of Reference: biathlonworld.com/about-ibu/inside-
ibu/committees

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 43

MMaannddaattee  11::

Assist WADA and the criminal authorities 
with their investigations

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 44

MMaannddaattee  11::

•Allegations that triggered investigations: 
Anders Besseberg covered up ADRVs by Russian 
biathletes, with the assistance of Nicole Resch; vote in 
favour of 2021 IBU WCH Tyumen was corrupted.

•WADA handed over its investigation to the ERC, with 
close cooperation ever since.

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 45

MMaannddaattee  11::

•ERC has provided support to Austrian criminal 
authorities, and offered its support to Norwegian 
criminal authorities regarding biathlon investigations.

•ERC has also been in contact with the German and 
Austrian authorities involved in ‘Operation Aderlass’ 
(blood doping in different sports).

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 46

MMaannddaattee  11::
Austria

• Ended preliminary proceedings against 10 Russian team members for 
suspected ADRVs at 2017 IBU WCH Hochfilzen. Extended investigation to 
unknown suspects among Russian biathletes/team officials for 2012-2017. 

• Investigation against Ms Resch ongoing. 

Norway

• Accepted request from Austria to take over investigation of allegations 
that Mr Besseberg received and accepted gifts, money, and other 
benefits from RBU officials and others with interests in IBU business.

• Did not take over charges regarding doping offences and fraud.

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 47

MMaannddaattee  22::

Next steps

• Criminal investigations in AUT/NOR are ongoing.

• Norwegian and Austrian authorities set up a Joint Investigation 
Team (JIT). Europol has joined JIT. 

•Moving forward, Biathlon Integrity Unit will take over 
responsibility to support the criminal authorities as necessary 
from the IBU’s side.

1 2

3 4

5 6

7 8
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IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 48

MMaannddaattee  22::

Support the updating and strengthening of 
the IBU governance system

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 49

MMaannddaattee  22::

• Completed at 2019 IBU Congress.

• New Constitution adopted with:
• eligibility criteria (assessed by Vetting Panel);

• term limits for IBU officials;

• new IBU Integrity Code;

• new Biathlon Integrity Unit 

• AIOWF independent assessment acknowledged significant 
improvement above changes made to IBU governance.

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 50

MMaannddaattee  22::

Biathlon Integrity Unit
• Operationally independent from the IBU.

• Responsible for investigating and prosecuting breaches of IBU Integrity 
Code, under supervision of Integrity Unit Board.

• Integrity Unit Board:
• Louise Reilly (Chair, independent member)
• Markus Hauptmann (independent member)
• Alex Marshall (independent member) 
• Dr Franz Steinle (IBU EB member)
• Greg McKenna (Head of the Integrity Unit)

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 51

MMaannddaattee  33::

Determine if anyone has a case to answer for 
breach of the IBU rules

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 52

MMaannddaattee  33::  

What rules apply?

• Substantive rules: rules in place at the time (2008-2018).

• Procedural rules: new procedural rules apply.

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 53

MMaannddaattee  33::

• Test applied: is there admissible and credible evidence that 
would be sufficient, if accepted by the hearing panel, to prove 
each element of the rule breach charged to the requisite 
standard (comfortable satisfaction/balance of probabilities)?

• In corruption cases, unlikely to be much direct evidence, but 
use indirect/circumstantial evidence and inferences that strand 
together to create a strong enough ‘cable’ to sustain charge.

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 54

MMaannddaattee  33::  

Prosecution of cases to answer

• Biathlon Integrity Unit may bring charges before the CAS.

• BUT a case to answer does not necessarily lead to a charge.  

à See Integrity Code Art E.3.5 (coordination with criminal authorities); Art 
E.4.2 (is bringing the charge necessary and proportionate to the 
achievement of the imperatives underlying the Integrity Code?).

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 55

MMaannddaattee  33::

• Collected and reviewed over 70,000 documents/electronic files
from Austrian criminal file, WADA investigation file, Dr Rodchenkov affidavits, IBU 
internal documents, IBU email archives, documents provided by RBU/RUSADA, 
and analytical data from IBU testing and WADA-accredited analysis of doping 
samples.

• Interviewed approximately 60 people
IBU EB members; current and former IBU staff and advisors; active and retired 
biathletes; Russian whistleblowers including Dr Rodchenkov; former RBU and 
RUSADA officials including Alexander Tikhonov; and representatives from WADA 
and WADA labs.

9 10

11 12
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IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 56

MMaannddaattee  33::

Anders Besseberg declined interview while criminal investigation pending.

Nicole Resch unable to submit to interview within investigation timeline due 
to health reasons.

[BUT, ERC has the statements AB/NR gave to the criminal authorities].

Alexander Kravtsov (former RBU President) agreed to answer written 
questions but failed to do so (now under house arrest in Russia on suspicion of 
embezzling federal funds).

Sergey Kushchenko (former RBU CEO and IBU VP) agreed but then declined to 
submit to interview, citing data protection concerns.

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 57

MMaannddaattee  33::
• Was there doping in Russian biathlon? YES (mainly rEPO and steroids)

• Akhatova, Iourieva, Yaroshenko (rEPO, 2008)
• Prokunin and Timofeyeva (rEPO, 2009)
• Ustyugov (blood doping, 2010 and 2014) (CAS appeal expected)
• Pechenkin (chlortalidone, 2012)
• Sleptsova (ostarine and rEPO, 2013 – CAS appeal pending)
• Ustyugov (oxandrolone, 2013 – CAS appeal pending)
• Glazyrina (oxandrolone, 2013)
• Loginov (rEPO, 2013)
• Lapshin (tuaminoheptane, 2013) – pending
• Starykh and Iourieva (rEPO, 2013)
• Zaitseva (sample substitution, 2014)
• Chernysov (rEPO, 2014)

• Was there a conspiracy in Russia to cover up that doping? YES
• 8 cases (in bold underline) were covered up and only resolved years after event.

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 58

MMaannddaattee  33::

•ERC has concluded its investigation and drafted its report.

•Draft report is > 200 pages long
• Addresses original allegations and other issues over 2008-2018;
• Sets out the evidence;
• Makes provisional findings of ‘case to answer’ or ‘no case to answer’ 

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 59

MMaannddaattee  33::

Provisional findings will address:

• whether AB and/or NR received benefits of any kind to favour Russian interests;
• whether AB and/or NR compromised the IBU anti-doping programme to favour 

Russian interests;
• whether AB and/or NR followed up properly on evidence of other Russian 

wrongdoing;
• whether adequate investigation of rEPO syringe found at 2015 IBU WC Antholz;
• award of the 2021 IBU WCH to Tyumen, Russia;
• whether IBU followed up properly on December 2016 McLaren Report; and
• IBU’s response to Schmid Commission report (Dec 2017) and LIMS evidence (Dec 

2017), including decision not to move 2018 IBU WC final event from Tyumen.

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 60

MMaannddaattee  33::

• ERC has given those against whom provisional findings have been 
made a chance to comment on the relevant extracts of the report (in 
case of inaccuracies, errors or important omissions).

• Once any comments are received, ERC will:
(i) consider the comments;
(ii) finalise the report; and 
(iii) provide a copy to IBU EB and Integrity Unit Board, who will 

publish it on their websites.

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 61

MMaannddaattee  33::

Next steps: 

• Expected publication: first half of December 2020.

• Once published, the ERC’s mandate will be over.

• Then up to the Biathlon Integrity Unit to consider next steps.

17 18

19 20

21 22

56



 14. ORDENTLICHER IBU KONGRESS
 14. NOVEMBER 2020  I  VIRTUELLE KONFERENZ ANHANG 5

ANTRÄGE DES IBU VORSTANDS  
UND DER MITGLIEDSVERBÄNDE

 
a.    Anträge mit Änderungsvorschlägen in Hinblick auf die Verfassung
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12.2.1 Antrag des Vorstands auf Änderung von Teil 1 Paragraf 2, 3  
und 4 der Verfassung 
 
Grund für die nachstehend vorgeschlagenen Änderungen sind Anforderungen der 
österreichischen Behörden im Hinblick auf die Beibehaltung unseres Status als 
Nichtregierungsorganisation nach österreichischem Bundesrecht, die es zu erfüllen gilt. 
 
Dieser Antrag muss von einer Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen unterstützt werden. 
 
1.4  Die IBU ist ein Verein nach österreichischem Vereinsrecht, eingetragen im österreichischen 
Zentralen Vereinsregister unter der Nummer ZVR 291698201. Die IBU hat auch den Status einer 
Nichtregierungsorganisation nach österreichischem Bundesrecht (BGBI 174/1992). 
 
Die Zentrale der IBU ist in Salzburg eingetragen. Durch den Umzug muss die IBU-Zentrale in der 
Sonystrasse 20, 5081 Anif eingetragen sein. 
 
 
2. Ziele und Grundsätze  
 
2.1 Die grundlegenden Ziele der IBU (die Ziele) sind:  
 
2.1.1 Die Internationale Biathlon Union entwickelt den Biathlonsport weiter und fördert ihn in der 
ganzen Welt.  
 
2.1.2 Die IBU ist ständig bestrebt, die Voraussetzungen und Grundlagen des Biathlonsports zu 
verbessern und seine kulturellen, sportlichen und humanitären Werte weltweit zu fördern. 
 
2.1.3 als weltweiter Dachverband des Biathlonsports zu fungieren ;  
 
2.1.4 eine führende Rolle in der Olympischen Bewegung zu spielen, insbesondere durch die 
Organisation, Überwachung und Durchführung des Biathlon-Programms bei den Olympischen 
Spielen;  
 
2.1.5 mittels Wettkämpfen, Veranstaltungen, Programmen und anderen Aktivitäten  
 
2.1.3  Die IBU möchte die Teilnahme am Biathlonsport in der ganzen Welt fördern und 
unterstützen.  
 
2.1.6 den Biathlonsport effizient und effektiv zu regeln, indem Regeln entwickelt werden, die von 
der IBU und/oder den NV-Mitgliedern anzuwenden und durchzusetzen sind, wo auch immer der 
Sport ausgeübt wird;  
 
2.1.4 die Integrität des Biathlonsports und der IBU zu schützen, indem sie die höchsten 
Führungsstandards umsetzt und Die IBU hat das Ziel, einen umfassenden und allgemein 
anwendbaren Integrity Code zu entwickeln und durchzusetzen, wie in Artikel 29.7 näher dargelegt.  
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2.1.8 eine effiziente Verwaltung zur Kontrolle, Regelung und Leitung der Angelegenheiten der IBU 
und des Biathlonsports einzurichten und zu erhalten;  
 
2.1.9 die Organisation und Planung von Wettkämpfen zu kontrollieren (einschließlich "Welt-" oder 
"internationale" Meisterschaften und andere Veranstaltungen, die sich als "Welt-" oder 
"internationale" Veranstaltungen ausgeben oder vorgeben, "Welt-" oder  
"internationale“ Biathlon-Meisterschaften auszurichten), um sicherzustellen, dass der Sportkalender 
im Einklang mit den besten langfristigen Interessen und Prioritäten des Sports als Ganzes 
organisiert und geplant wird;  
 
2.1.10 Unterstützung und Assistenz der NV-Mitglieder bei der Förderung und Entwicklung des 
Biathlonsports in ihren jeweiligen Ländern;  
 
2.1.11 mit anderen Sportorganisationen (einschließlich des IOC und der WADA), öffentlichen und 
privaten Organisationen, staatlichen Behörden und anderen relevanten Einrichtungen 
zusammenzuarbeiten, um die Interessen des Sports im Allgemeinen und des Biathlonsports im 
Besonderen weltweit zu fördern; und  
 
2.1.12 das Recht der IBU (in internationaler Hinsicht) und ihrer NV-Mitglieder (auf nationaler Ebene) 
zu schützen, den Sport unabhängig und autonom zu leiten, zu regeln und zu verwalten, vor allem 
durch eine demokratische Wahl der Amtsträger, die frei von äußerem Einfluss zustande kommt.  
 
 
3. Ideale Mittel  
 
3.1 Die Ziele sollen durch ideale Mittel erreicht werden, unter anderem dadurch: 
 
3.1.1 als weltweiter Dachverband des Biathlonsports zu fungieren ;  
 
3.1.2 eine führende Rolle in der Olympischen Bewegung zu spielen, insbesondere durch die 
Organisation, Überwachung und Durchführung des Biathlon-Programms bei den Olympischen 
Spielen;  
 
3.1.3 mittels Wettkämpfen, Veranstaltungen, Programmen und ähnlichen Aktivitäten den 
Biathlonsport zu fördern;  
 
3.1.4 den Biathlonsport effizient und effektiv zu regeln, indem Regeln entwickelt werden, die von 
der IBU und/oder den NV-Mitgliedern anzuwenden und durchzusetzen sind, wo auch immer der 
Sport ausgeübt wird;  
 
3.1.5 die Integrität des Biathlonsports , darunter der IBU, zu schützen, indem die höchsten 
Führungsstandards umgesetzt werden; 
 
3.1.6 eine effiziente Verwaltung zur Kontrolle, Regelung und Leitung der Angelegenheiten der IBU 
und des Biathlonsports einzurichten und zu erhalten;  
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3.1.7 die Organisation und Planung von Wettkämpfen zu kontrollieren (einschließlich "Welt-" oder 
"internationale" Meisterschaften und andere Veranstaltungen, die sich als "Welt-" oder 
"internationale" Veranstaltungen ausgeben oder vorgeben, "Welt-" oder  
"internationale“ Biathlon-Meisterschaften auszurichten), um sicherzustellen, dass der Sportkalender 
im Einklang mit den besten langfristigen Interessen und Prioritäten des Sports als Ganzes 
organisiert und geplant wird;  
 
3.1.8 NV-Mitglieder bei der Förderung und Entwicklung des Biathlonsports in ihren jeweiligen 
Ländern zu unterstützen;  
 
3.1.9 mit anderen Sportorganisationen (einschließlich des IOC und der WADA), öffentlichen und 
privaten Organisationen, staatlichen Behörden und anderen relevanten Einrichtungen 
zusammenzuarbeiten, um die Interessen des Sports im Allgemeinen und des Biathlonsports im 
Besonderen weltweit zu fördern; 
 
3.1.10 das Recht der IBU (in internationaler Hinsicht) und ihrer NV-Mitglieder (auf nationaler Ebene) 
zu schützen, den Sport unabhängig und autonom zu leiten, zu regeln und zu verwalten, vor allem 
durch eine demokratische Wahl der Amtsträger, die frei von äußerem Einfluss zustande kommt.  
 
3.1.11 einheitliche Regeln zu fördern; 
 
3.1.12 das Sprachrohr des Biathlonsports zu sein und dabei die Interessen aller zu berücksichtigen. 
 
 
4. Keine Gewinnerzielungsabsicht 
 
2.2 4.1 Die IBU ist eine gemeinnützige Organisation und verfolgt daher ausschließlich 
gemeinnützige Ziele und unterstützt die gemeinnützigen Ziele ihrer Mitglieder. Die Mittel der IBU 
werden nur für diese Ziele verwendet und nicht in einer Weise, die ihren Zielen fremd ist. Um die 
Einhaltung dieser Anforderung zu gewährleisten, sind klare und detaillierte Aufzeichnungen über 
die Verwendung der IBU-Mittel zu führen. 
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Art. 6.1.9 NV Wechsel 
 
BEGRÜNDUNG FÜR DEN ÄNDERUNGSVORSCHLAG: 
In den vergangenen Jahren ist die Anzahl der Wechsel der Staatsangehörigkeit bzw. des NV 
erheblich gestiegen. Zum Schutz jener NV, die extrem hohe finanzielle Mittel in Ausbildung und 
Training junger Athleten investieren, ist es erforderlich, die Möglichkeiten für die Anwerbung von 
Athleten auf alternativen Wegen einzuschränken. Werden jene NV, die kontinuierlich einen Großteil 
ihres jährlichen Budgets in die Entwicklung von Nachwuchsathleten investieren, plötzlich von 
anderen überholt, die derartige Investitionen nicht tätigen, erhält der Biathlonsport ein großes 
Gerechtigkeitsproblem. 
 
SCHLUSSFOLGERUNG: 
Wechsel der Staatsangehörigkeit bzw. des NV sollen auch weiterhin möglich sein, sofern sie aus 
nachvollziehbaren und transparenten Gründen erfolgen. Um eine gesunde und faire Entwicklung 
des Biathlonsports zu gewährleisten, soll das stetige Anwerben ausländischer Athleten künftig 
jedoch nicht mehr möglich sein. 
 
 
6.1  Vorbehaltlich dieser Verfassung und der Regeln hat jedes ordentliche NV-Mitglied, das sich in 
Good Standing befindet, das Recht: […] 
 
6.1.9  Athleten für internationale Wettkämpfe anzumelden, dies in Übereinstimmung mit den 
geltenden Regeln und unter Einhaltung der relevanten Quoten und anderer anwendbarer 
Einschränkungen; 
 
6.1.9.1 Ein NV-Mitglied darf bei internationalen Wettkämpfen nur von Athleten vertreten werden, 
die eines der nachfolgenden Kriterien erfüllen:  
 
(a)  Der Athlet ist bereits seit der Zeit vor Vollendung des 15. Lebensjahres Staatsangehöriger des 
Landes des NV-Mitglieds; oder  
 
(b)  Der Athlet ist mit Vollendung des 15. Lebensjahres oder danach Staatsangehöriger des NV-
Mitglieds geworden und ist in der Lage, eine aktuelle, tatsächliche, enge, glaubwürdige und 
begründete Verbindung zu diesem Land nachzuweisen (z. B. durch Heirat und/oder den 
dauernden Aufenthalt dortselbst), die mindestens bestehen muss seit 
 einem (1) Jahr, wenn der Athlet 19 Jahre oder jünger ist, 
 zwei (2) Jahren, wenn der Athlet 20, 21 oder 22 Jahre ist, oder  
 drei (3) Jahren, wenn der Athlet 23 Jahre oder älter ist. 
 
6.1.9.2 Hat jedoch ein Athlet ein NV-Mitglied (oder dessen Land) bei den Olympischen Spielen, bei 
kontinentalen oder regionalen Spielen, bei einer Welt- oder Kontinentalmeisterschaft oder einem 
anderen internationalen Wettkampf bereits vertreten, gilt Folgendes:  
 
(a)  Ein Athlet, der unter 23 Jahren alt ist, darf kein anderes NV-Mitglied vertreten, es sei denn (i) 
der Athlet ist Staatsangehöriger des Landes, welches das andere NV-Mitglied vertritt; und (ii) es 
sind mindestens zwei Jahre vergangen, seit der Athlet das ursprüngliche NV-Mitglied (oder dessen 
Land) zuletzt vertreten hat; und  
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(b)  Ein Athlet, der 23 Jahre oder älter ist, darf kein anderes NV-Mitglied vertreten, es sei denn, (i) 
der Athlet ist Staatsangehöriger des Landes, welches das andere NV-Mitglied vertritt, (ii) der Athlet 
ist in der Lage, eine aktuelle, tatsächliche, enge, glaubwürdige und begründete Verbindung zu 
diesem Land nachzuweisen (z.B. durch Heirat und/oder den dauernden Aufenthalt dortselbst); und 
(iii) es sind mindestens drei Jahre vergangen, seit der Athlet das ursprüngliche NV-Mitglied (oder 
dessen Land) zuletzt vertreten hat. 
6.1.9.3 Die Fristen in Artikel 6.1.9.1 und Artikel 6.1.9.2 können vom Vorstand verkürzt oder sogar 
nachgesehen werden, wenn die beteiligten NV-Mitglieder dies vereinbaren und der Vorstand es 
für angebracht hält.  
 
6.1.9.4 Die allgemeine Regel lautet, dass ein Athlet die Zugehörigkeit nur einmal von einem NV-
Mitglied auf ein anderes gemäß Artikel 6.1.9.2 übertragen darf. Die einzige Ausnahme von dieser 
allgemeinen Regel besteht darin, dass ein Athlet, der bereits gemäß Artikel 6.1.9.2(a) die 
Zugehörigkeit von einem NV-Mitglied auf ein anderes übertragen hat, die Zugehörigkeit auf das 
ursprüngliche NV-Mitglied rückübertragen kann, vorausgesetzt, dass mindestens ein Jahr 
vergangen ist, seitdem der Athlet das zweite NV-Mitglied (oder dessen Land) letztmalig vertreten 
hat.  
 
6.1.9.5 Jeder staatenlose Athlet kann bei internationalen Wettkämpfen ein NV-Mitglied vertreten, 
das vom Vorstand - mit Zustimmung jenes NV-Mitglieds - zugewiesen wurde. 
 
6.1.9.6 Der Vorstand kann Regeln für die Umsetzung dieses Artikels 6.1.9 erlassen, einschließlich 
der Fristen für den Eingang von Anträgen auf Übertragung der Zugehörigkeit von einem NV-
Mitglied auf ein anderes. 
 
6.1.9.7 Zur Ermittlung der Teilnahmeberechtigung an den Olympischen Winterspielen, 
einschließlich nach einem Wechsel der Staatsangehörigkeit wie vorstehend dargelegt, finden die 
Bedingungen aus den Regeln und Bestimmungen der Olympischen Charta Anwendung. 
 
 
(Definition gemäß Anhang 1 der Verfassung)  
 
Staatsangehöriger ist eine Person, die nach den Gesetzen des jeweiligen Landes die rechtmäßige 
Staatsbürgerschaft eines Landes besitzt, oder (im Falle eines Gebiets oder einer Region, die kein 
unabhängiger Staat ist) eine Person, die die rechtmäßige Staatsbürgerschaft des Landes hat, zu dem 
das Gebiet oder die Region gehört, und die das Recht auf einen ständigen Aufenthalt in dem Gebiet 
oder der Region hat. 
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ANTRÄGE DES IBU VORSTANDS  
UND DER MITGLIEDSVERBÄNDE

 
b.    Anträge zur Genehmigung von vorbehaltenen Regeln
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VERANSTALTUNGS- UND WETTKAMPFREGELN 
 
• FARBCODE ROT - VOM KONGRESS ZU BESTÄTIGEN: 
 
• 1.3  Wettkämpferklassen  
Die IBU-Wettkampfsaison dauert vom 1. November bis zum 31. Oktober. Altersklassen für die 
gesamte IBU-Wettkampfsaison basieren auf dem Alter des Wettkämpfers im Kalenderjahr. Für IBU-
Wettkämpfe sind die folgenden Klassen anerkannt:  Männer/Frauen, Junioren/Juniorinnen und 
Jugend männlich/Jugend weiblich. 
 
IBU ALTERSKLASSE GEBURTSJAHR ZUGELASSENER ATHLETEN 
Saison Männer/Frauen  Junioren/Juniorinnen Jugend weiblich/männlich 
01.11.2020 - 31.10.2021 1998 + älter  1999, 2000, 2001 2002 - 2005 
01.11.2021 - 31.10.2022 1999 + älter  2000, 2001, 2002 2003 - 2006 
01.11.2022 - 31.10.2023 2000 + älter  2001, 2002, 2003 2004 - 2007 
 
• 1.3.1  Männer und Frauen  
Männliche  und  weibliche  Wettkämpfer,  die  am  Stichtag  31.  Dezember  ihr  22.  Lebensjahr 
vollendet haben, werden als Männer bzw. Frauen klassifiziert. Ab der Saison, die am 1. November 
desselben Jahres beginnt, dürfen sie, je nach Ge-schlecht, ausschließlich bei Wettkämpfen für 
Männer oder Frauen antreten. 
 
• 1.3.2  Junioren und Juniorinnen 
Männliche  und  weibliche  Wettkämpfer,  die  am  Stichtag  31.  Dezember  ihr  19.  Lebensjahr 
vollendet haben, werden als Junioren bzw. Juniorinnen klassifiziert. Ab  der  Saison,  die  am  1.  
November  desselben  Jahres  beginnt,  dürfen  sie,  je  nach Geschlecht, ausschließlich bei 
Wettkämpfen für Junioren und Juniorinnen antreten.  Für  sie  werden  eigene  Wettkämpfe  
veranstaltet.  Junioren  dürfen  je-doch an Wettkämpfen für Männer und Juniorinnen an 
Wettkämpfen für Frauen teilnehmen, je nach Geschlecht. 
 
• 1.3.3  Jugend männlich und Jugend weiblich 
Wettkämpfer,  die  das  oben  festgelegte  Alter  für  Junioren  oder  Juniorinnen  noch nicht 
erreicht haben und am Stichtag 31. Dezember mindestens 16 Jahre alt sind, werden als Jugend 
männlich bzw. Jugend weiblich klassifiziert. Für sie werden eigene Wettkämpfe veranstaltet. 
Athleten der Jugend männlich dürfen an Wettkämpfen für Männer und Junioren, Athletinnen der 
Jugend weiblich an Wettkämpfen  für  Frauen  und  Juniorinnen  teilnehmen.  Bei  einer  
Veranstaltung  dürfen  sie  im  Einzel-,  Sprint-  und  Verfolgungswettkampf  jedoch  nur  in  ein  und  
derselben Wettkämpferklasse antreten. Außerdem dürfen Athleten der Jugend-klasse bei der 
Jug/Jun-WM nur an einem Staffelwettkampf teilnehmen. 
 (Eine Liste der Altersgruppen für die Wettkämpferklassen steht zum Download auf der IBU-
Website http://www.biathlonworld.com zur Verfügung) 
 
• 1.3.1  Start in unterschiedlichen Altersklassen  
Junioren/Juniorinnen und Jugend Männer/Jugend Frauen dürfen auch in höheren Klassen starten. 
Pro Wettkampfveranstaltung dürfen sie jedoch nur in ein- und derselben Altersklasse in Einzel, 
Sprint und Verfolgung an den Start gehen. Die Athleten dürfen nur in einem Staffelwettkampf 
(Altersklasse) pro Veranstaltung teilnehmen. 
(Eine separate Liste mit Informationen, welche Altersgruppen welcher Wettkampfklasse 
entsprechen, kann auf der IBU-Webseite heruntergeladen werden: www.biathlonworld.com.) 
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Begründung für Änderungsvorschlag Art. 1.3 to 1.3.1: 
Eine klarere und verständlichere Regel zu haben. Die stetig aktualisierte Alters-Tabelle in Art. 1.3 
liefert alle notwendigen Informationen und zeigt klar die Berechtigung pro Klasse. Die 
vorgeschlagene Änderung beinhaltet keine inhaltliche Änderung  - der Altersbereich der einzelnen 
Klassen (Jugend, Junioren, Senioren) bleibt unverändert. 
 
• 1.5.3.4  Berechnung von IBU-Qualifikationspunkten 
IBU-Qualifikationspunkte werden für jedes Wettkampfergebnis in Sprint-, Einzel- und 
Supersprintwettkämpfen bei IBU-Cups, OEM, WC, WM und OWS unter Verwendung der folgenden 
Formel berechnet: 
IBU-Qualifikationspunkte = ((Zeit des Athleten/Zeit des Siegers)-1) x Rennfaktor) + Straffaktor 
Definitionen: Rennfaktor: 800 für Sprint- und Einzelwettkämpfe 
Straffaktor: die Summe der Punkte der drei bestplatzierten Athleten in den Top 10 dividiert durch 
3,75 
Der Straffaktor für alle WC-, WM- und OWS-Wettkämpfe ist null (0). 
 
Begründung für Änderungsvorschlag Art. 1.5.3.4: 
Folgerichtige Einbindung des Supersprints.  
 
• 2.4.1  Die Berufungsjury setzt sich aus fünf Mitgliedern zusammen und wird für jede in Artikel 
2.3.6 der ECR angegebene Veranstaltung neu zusammengestellt.  
Den Vorsitz führt das Mitglied des IBU-Vorstands, das vom IBU-Vorstand ernannt wurde, um die IBU 
offiziell bei der entsprechenden Veranstaltung zu vertreten (Der Vorstand ernennt für jede IBU-
Veranstaltung einer Wettkampfsaison ausgewählte IBU-Veranstaltungen Mitglieder zu Vertretern 
der IBU.). Die anderen Mitglieder der Berufungsjury müssen auch Mitglieder des Vorstands sein, 
sofern genügend Vorstandsmitglieder bei der Veranstaltung anwesend sind. Bei Wettkämpfen, bei 
denen nicht genug Vorstandsmitglieder zur Verfügung stehen, müssen alle anderen Mitglieder 
Mannschaftsführer bzw. Trainer der Mannschaften sein, die an der Mannschaftsführersitzung 
teilnehmen. 
 
Begründung für Änderungsvorschlag Art. 2.4.1: 
Kleine Korrektur/Anpassung, da IBU-Vorstandsmitlieder nicht bei allen IBU-Veranstaltungen 
anwesend sind. 
 
• 2.4.2  Die vier Berufungsjurymitglieder, die nicht den Vorsitz haben, werden aus den anwesenden 
Vorstandsmitgliedern oder den Mannschaftsführern bzw. Trainern der Mannschaften, die an der 
Mannschaftsführersitzung teilnehmen, spätestens am Tag der Mannschaftsführersitzung und vor 
der Auswahl der Wettkampfjury gewählt. (Die  Mannschaftsführersitzung  findet  am  Tag  vor  dem  
offiziellen  Training  statt.) Der Vorsitzende führt den Vorsitz bei der Wahl der Berufungsjury. Die 
Mitglieder der Berufungsjury dürfen nicht gleichzeitig Wettkampffunktionäre oder Mitglieder der 
Wettkampfjury sein. Bei der Wahl darf jeder Mitgliedsverband, der an der entsprechenden 
Veranstaltung teilnimmt, nur eine Stimme abgeben. 
 
Begründung für Änderungsvorschlag Art. 2.4.2: 
Bei einer Breite von möglichen Startzeiten, die sehr stark von TV-Bedürnissen abhängen, sollte es 
die Möglichkeit der Flexibilität geben, was auch im Sinne der NV Mannschaften und 
Mannschaftsführern ist. 
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• 12.6.1.1   Maximale Einschreibung und Meldungen   
Auf Grundlage der Platzierung des NV in der Endrangfolge der Weltcup-Nationencupwertung der 
vorherigen Saison, dürfen NV mit folgendem Kontingent an männlichen bzw. weiblichen 
Wettkämpfern an Einzel, Sprint und Supersprint-Qualifikations-Wettkämpfen einer WM-
Veranstaltung teilnehmen:    
 
Begründung für Änderungsvorschlag Art. 12.6.1.1: 
Klarstellung, um Missverständnisse zu vermeiden. 
 
• 15.6.1  Einschreibung und Meldequoten  
Auf Grundlage der Platzierung des NV in der Endrangfolge der Weltcup-Nationencupwertung der 
vorherigen Saison, dürfen NV mit folgendem Kontingent an männlichen bzw. weiblichen 
Wettkämpfern an Einzel, Sprint und Supersprint-Qualifikations-Wettkämpfen einer Weltcup-
Veranstaltung teilnehmen:  
 
NATIONENCUPRANG   EINSCHREIB.  START   EINSCHREIB. 

GESAMT START GESAMT 
1 – 5    8  6  40  30 
6 – 10    7  5  35  25 
11 – 17    6  4  42  28 
18 – 23    5  3  30  18 
24 – 25    4  2  8  4 
NV-Wildcards (8)*  1  1  8  8 
        163  113 
 
* Maximal 2 Athleten pro NV 
Wildcard Definition und Zweck: Zusätzlich zum oben genannten Kontingent für NV werden acht NV 
Wildcards, die eine Weltcupstartquote für einen Wettkämpfer garantieren, an die NV vergeben, die 
keine Weltcupstartquote haben. Es wird nur zwei Wildcards pro NV und Geschlecht vergeben. 
Diese ist jeweils nur für ein einzelnes Trimester gültig. Sie kann jedoch unter bestimmten 
Voraussetzungen für das folgende Trimester verlängert werden. 
Zugelassene NV: Die besten acht Athleten in der IBU Punkteliste zur Qualifikati-on, deren NV keine 
Startquote im WC hat, erwerben eine WC Startquote für ihren jeweiligen NV. Die IBU Punkteliste 
zur Qualifikation wird nach jedem Trimes-ter  aktualisiert,  oder  wie  vom  IBU  Vorstand  festgelegt  
und  bekannt  gegeben.  Nach  jeder  Aktualisierung  dürfen  NV,  die  ein  Wildcard-Kontingent  
bekommen  haben,  im  folgenden  Trimester  die  qualifizierten  Athleten  melden  und  starten  
lassen,  oder  bis  zur  nächsten  vom  IBU  Vorstand  festgelegten  und  bekannt  gegebenen 
Aktualisierung. 
Wildcard-Verlängerung: Am Ende jeder Saison und nach der Neuerstellung der NV-WC-Quote, 
(gemäß  Art.  15.6.2), erhalten  qualifizierte  NV  Wildcards  für  das  erste WC-Trimester der 
folgenden Saison, falls die Wildcards verfügbar sind. Jeder  Athlet,  der  im  Weltcup  startet  
(einschließlich  NV  Wildcard-Athleten),  erhält  Nationencuppunkte  und  WC-Punkte  und  wird  in  
alle  Wettkampfergebnis-  und  Punkteranglisten eingetragen 
 
• 15.6.2   Abstieg und Aufstieg Wild-Cards 
Am Ende der Saison erfolgt der Auf- und Abstieg von NV vom IBU-Cup in den WC und umgekehrt 
nach folgendem System: Nationen auf den Rängen 1-25 in der  WC-Nationencuprangliste  bleiben  
automatisch  im  WC  für  die  kommende Saison.  Die  restliche  Weltcupquote  setzt  sich  aus  acht  
NV-Wildcards  wie  oben  beschrieben zusammen. 
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a. Wildcard – Definition und Zweck: Zusätzlich zum oben genannten Kontingent für NV werden acht 
NV Wildcards, die eine Weltcupstartquote für einen Wettkämpfer garantieren, an die NV vergeben, 
die keine Weltcupstartquote haben. Es wird nur zwei Wildcards pro NV und Geschlecht vergeben. 
Diese ist jeweils nur für ein einzelnes Trimester gültig.  
b. Zugelassene NV: Die besten acht Athleten in der IBU-Punkteliste zur Qualifikation, deren NV 
keine Startquote im WC hat, erwerben eine WC Startquote für ihren jeweiligen NV. Die IBU-
Punkteliste zur Qualifikation wird nach jedem Trimester aktualisiert, oder wie vom IBU-Vorstand 
festgelegt und bekannt gegeben. Nach jeder Aktualisierung dürfen NV, die ein Wildcard-
Kontingent bekommen haben, im folgenden Trimester die qualifizierten Athleten melden und 
starten lassen, oder bis zur nächsten vom IBU-Vorstand festgelegten und bekannt gegebenen 
Aktualisierung. 
c. Jeder Athlet, der im Weltcup startet (einschließlich NV Wildcard-Athleten), erhält 
Nationencuppunkte und WC-Punkte und wird in alle Wettkampfergebnis- und Punkteranglisten 
eingetragen. 
 
Begründung für Änderungsvorschlag Art. 15.6.1 & 15.6.2: 
Der neue Wortlaut liefert eine bessere, klarere Struktur der entsprechenden Verfahren. Zusätzlich ist 
das Verfahren für Wild Cards besser klar gestellt, bleibt aber inhaltlich unverändert.  
 
• 17.2  Teilnahmeberechtigung 
Generell werden OEM für Männer und Frauen durchgeführt. Junioren können Wettkämpfe gemäß 
Art. 1.3.2. bestreiten. Jugendathleten dürfen bei den OEM starten, wenn: 
a. sie in der vergangenen oder laufenden Saison die WC- oder IBU-Cup-Qualifikation erreicht 
haben oder 
b. sie mindestens ein Resultat in der ersten Ergebnishälfte bei Jugend- oder Junioren-WM, Junior 
Cup, WC, WM, OEM, YOG oder EYOF in der vorherigen oder aktuellen Saison erzielt haben. 
Athleten ohne Startrecht gemäß Art. 16.2.1 für das betreffende IBU-Cup-Trimester dürfen nicht bei 
den OEM starten. 
 
Begründung für Änderungsvorschlag Art. 17.2: 
Korrektur des Artikels aufgrund der angepassten Numerierung beim Kongress 2019, daher nur eine 
redaktionelle Änderung.  
 
• 17.3  Teilnehmer, Einschreibung und Meldung 
Wettkämpfer müssen Mitglieder eines NV der IBU sein. Alle NV der IBU dürfen bis  zu  sieben  
Wettkämpfer  in  jeder  Klasse  für  die  Teilnahme  an  der  OEM  einschreiben.  Sechs  
Wettkämpfer  von  jedem  NV  dürfen  für  den  Start  in  den  Einzel-, Sprint-  und  
Supersprintwettkämpfen  pro  Kategorie  gemeldet  werden.  Jeder  NV  darf  eine  
Staffelmannschaft  pro  Klasse  im  Staffelwettkampf  melden.  Die  60  besten  Wettkämpfer aus 
jeder Klasse im Qualifikationswettkampf sind für den Start im Verfolgungswettkampf zugelassen.  
 
Begründung für Änderungsvorschlag Art. 17.3: 
Folgerichtige Einbindung des Supersprints.  
 
• 18.2  Veranstaltungen und Wettkämpfe 
Alle IBU-Mitgliedsverbände können sich für die Ausrichtung von IBU Junior Cups bewerben.   
Veranstaltungsorte mit einer IBU-Lizenz werden bevorzugt, aber eine Lizenz ist nicht erforderlich. 
Der Vorstand der wird auf Basis der Empfehlungen des IBU TK IBU Junior Cups pro Saison 
ansetzen, wobei einer der IBU Junior Cups als Offene Junioren-Europameisterschaft (JOEM) 
gewertet wird.  
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Mit Zustimmung der IBU können in außergewöhnlichen Fällen Regionalcups zur selben Zeit und am 
selben Veranstaltungsort wie IBU Junior Cups veranstaltet werden. Wenn dies der Fall ist, haben 
Juniorenathleten jedoch Vorrang vor Teilnehmern, die am Regionalcup teilnehmen. 
 
Begründung für Änderungsvorschlag Art. 18.2: 
Einfügung der Abkürzung. 

ANHANG 5
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Spezielle Veranstaltungs- und Wettkampfregeln –  
COVID-19 Saison 2020/2021 
 
HINWEIS: Diese Regeländerungen wurden aufgrund von COVID-19 erlassen und gelten nur 
zeitweise. Alle Artikel, die mit * markiert sind, können laut Prinzipien/Farbcode c) Veranstaltungs- 
und Wettkampfregeln, sowie Artikel 12.5.5 der Verfassung nur formal vom Kongress geändert, 
aufgehoben oder erweitert werden. Aufgrund der außergewöhnlichen Pandemie-Situation und der 
Dringlichkeit derartige Veränderungen vor dem Saisonstart zu veröffentlichen, haben die 
Änderung in diesen Dokumenten bereits umgesetzt. Die Änderungen müssen noch offiziell beim 
virtuellen Kongress am 14. November bestätigt werden. 
 
Einschreibung: 
 
•  Mannschaften müssen sich, wie üblich für jeden WC registrieren, selbst wenn zwei WCs am 
selben Austragungsort stattfinden 
•  Entweder neue Akkreditierungen für alle ODER ausgetauschte Akkreditierungen (alte werden 
zurückgegeben/neue ausgehändigt) � wird noch bekanntgegeben 
 
Qualifikation: 
 
Art. 1.5.3.5 VWR * wird für die gesamte Saison 2020/2021 wie folgt geändert: 
 
• 1.5.3.5 IBU Qualifikationspunkteliste 
Nach jedem Trimester oder zu anderen vom IBU Vorstand festgelegten und bekanntgegebenen 
Zeiten wird die IBU Qualifikationspunkteliste aktualisiert, indem der Durchschnitt des besten 
Ergebnisses jedes Wettkämpfers aus den vorangegangenen vier Trimestern in Übereinstimmung 
mit folgenden Regeln genommen wird: 
 
GEWERTETE WETTKÄMPFE IN DEN  
LETZEN 4 TRIMESTER     BERECHNUNG FÜR PUNKTELISTE 
3 oder mehr      Durchschnitt der 3 besten 
2       Durchschnitt 2 x 1,10 
1       Erreichte Punkte x 1,2 
Streichung von Liste     Nach 5 Trimestern ohne erreichte Punkte 
 
 
WC:  
 
Trimester 1: 
  
•  Zwei Athleten pro Geschlecht (aus demselben NV) dürfen registriert werden, auch wenn sie die 
persönlichen Qualifikationskriterien der WC-Veranstaltungswoche nicht erfüllen. Dies betrifft Art. 
1.5.3.3 * und Art. 1.6.6 VWR 
 
Ab Trimester 2: 
 
•  Die regulären Qualifikationskriterien laut Art. 1.5.3.3 VWR gelten wie üblich 
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IBU Cup: 
 
Trimester 2: 
 
•  Es gelten keine persönlichen Qualifikationskriterien laut Art. 16.2.1 * VWR 
 
Ab Trimester 3: 
 
•  Die regulären Qualifikationskriterien laut Art. 16.2.1 VWR gelten wie üblich 
 
 
Startquote: 
 
WC:  keine Änderung 
 
IBU Cup (aufgrund der Absage des Junior Cup): 
 
•  Quoten für Einschreibung und Meldung laut Art.16.2 * VWR gelten 
•  Startquoten werden in Übereinstimmung mit der unten aufgeführten Tabelle erhöht 
•  So erhalten auch Junioren die Chance, im IBU Cup zu starten 
 
IBU CUP RANG  ANMELDUNG AKTUELLER 2020/2021 MAXIMAL 

START    START   AM START 
1 - 5   8  6  8  30 40 
6 - 10   7  5  7  25 35 
11 - 20   6  4  6  40 60 
21 - 30   5  3  5  60 50 
Ab 31   5  3  4   20 
GESAMT          155 205 
  
•  Auf Erfahrung basierende Startannahme: Herren 165 Athleten; Damen 140 Athleten 
 
NOTE: Es gilt das übliche Startgruppensystem 
 
Wertung: 
 
Da die Möglichkeit besteht, dass einige NVs oder Einzelathleten aufgrund von 
Reisebeschränkungen oder nationalen Regeln nicht an allen IBU Veranstaltungen teilnehmen 
können, ist eine Veränderung des Wertungssystems (Berechnung) notwendig. 
 
•  Keine Mindestanzahl an teilnehmenden NVs pro Veranstaltung, aber unter der ständigen 
Überwachung der Situation durch die „Event Task Force“ 
 
•  WC: 

Gesamt- und Einzelwertungen:  max. 4 Streichergebnisse 
NC-Wertung:    max. 6 gestrichene Wettkämpfe 

 
•  IBU Cup + OEM: 

Gesamt- und Einzelwertung:  max. 3 Streichergebnisse 
NC-Wertung:    max. 5 gestrichene Wettkämpfe 
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HINWEIS: Sollte die Anzahl der durchgeführten Rennen sinken, wird die Anzahl der 
Streichergebnisse wie folgt daran angepasst: 
 

NC Gesamt/Einzel     
Anzahl 

Wettkämpfe 
Streichergebnisse 

Anzahl 
Wettkämpfe 

Streichergebnisse 
 Aktuelle Planung 2020/2021 

21 + 6 21 + 
4     

17 - 20 5 17 - 20  Serie 
Wertung 

13 - 16 4 13 - 16 
3  NC Gesamt 

9 - 12 3 9 - 12  WC 28 24 
6 - 8 2 6 - 8 2  IBU Cup 20 15 

3 - 5 1 3 - 5 1     
1 - 2 0 1 - 2 0     

 
 
Wechsel zwischen WC und IBU Cup: 
 
•  Athleten können zwischen den Serien wechseln, wenn sie ein negatives COVID-19- Testergebnis 
bei Ankunft an der anderen Veranstaltung (nicht älter als 72 h) vorweisen 
a)  Die Tests müssen eigenverantwortlich durchgeführt werden, wenn der Athlet von zu Hause 
anreist 
b)  Die Tests können vom IBU-Testsystem bei einer Veranstaltung, die der Athlet verlässt, 
durchgeführt werden 
 
•  Jeder Wechsel muss so schnell wie möglich kommuniziert werden, um Testergebnisse 
rechtzeitig zu gewährleisten, und muss von der IBU genehmigt und mit den zuständigen COVID-
19-Kontaktpersonen beider IBU-Wettkampfserien abgestimmt werden. 
 
Änderungen in Hinblick auf die Einschreibung und Meldung falls eine komplette Mannschaft von 
einer Veranstaltung aufgrund mehrerer COVID-19-Infektionen (laut IBU COVID-19-Testprotokoll) 
ausgeschlossen wird: 
 
•  Eine Mannschaft kann nach einer Übergangszeit von einer anderen Mannschaft desselben NV 
bei Erfüllung aller Voraussetzungen der IBU COVID-19-Richtlinien ersetzt werden. 
 
•  Die Übergangszeit beträgt normalerweise 48 Stunden, kann aber durch die Entscheidung der 
IBU Veranstaltungsprojektgruppe auf Anfrage des jeweiligen IBU COVID-19-Experten der 
Wettkampfserie verändert werden. 
 
•  Während des Austauschprozesses können jegliche Aktualisierungen, Einschreibungen und 
Meldungen auch telefonisch, per E-Mail usw. vorgenommen werden. Sie sollten aber so schnell wie 
möglich in Abstimmung mit dem zuständigen IBU Renndirektor erfolgen. 
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c.    Anträge zur Änderung oder Abschaffe von jeglichen anderen Regeln
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Sloweniens Antrag auf Anpassung der Veranstaltungs- und Wettkampfregeln 
Artikel 15.8.2.2 zu Weltcup-Nationencuppunkten 
 
Bestehende Regel 
 
Weltcup-Nationencuppunkte werden getrennt für Männer und Frauen vergeben. Bei jedem Einzel-, 
Kurz-Einzel-, Sprint- und Supersprint-Qualifikationswettkampf des WC und der WM werden die 
folgenden Punkte vergeben: 
 
1. Platz 160 Punkte 2. Platz 154 Punkte 3. Platz 148 Punkte 4. Platz 143 Punkte  
5. Platz 140 Punkte 6. Platz 138 Punkte 7. Platz 136 Punkte 8. Platz 134 Punkte  
9. Platz 132 Punkte 10. Platz 131 Punkte 
 
danach jeweils ein Punkt weniger bis zum Platz 80 und danach jeweils um 2 Punkte weniger und ein 
Punkt wird für Platz 110 und schlechtere Platzierungen vergeben. 
 
Für Staffeln werden bei jedem Staffelwettkampf der WM und des WC die folgenden 
Nationencuppunkte vergeben: 
 
1. Platz 420 Punkte 2. Platz 390 Punkte 3. Platz 360 Punkte 4. Platz 330 Punkte  
5. Platz 310 Punkte 6. Platz 290 Punkte 7. Platz 270 Punkte 8. Platz 250 Punkte  
9. Platz 230 Punkte 10. Platz 220 Punkte 11. Platz 210 Punkte 12. Platz 200 Punkte  
13. Platz 190 Punkte 14. Platz 180 Punkte 15. Platz 170 Punkte 16. Platz 160 Punkte  
17. Platz 150 Punkte 18. Platz 140 Punkte 19. Platz 130 Punkte 20. Platz 120 Punkte  
21. Platz 110 Punkte 22. Platz 100 Punkte 23. Platz 90 Punkte 24. Platz 80 Punkte  
25. Platz 70 Punkte 26. Platz 60 Punkte 27. Platz 50 Punkte 28. Platz 40 Punkte  
29. Platz 30 Punkte 30. Platz 20 Punkte 
 
Für die Gemischte Staffel und Einfache Gemischte Staffel bekommt jedes Geschlecht die Hälfte der 
Staffelnationencuppunkte. 
 
Neuer Vorschlag 
 
Weltcup-Nationencuppunkte werden getrennt für Männer und Frauen vergeben. Bei jedem Einzel-, 
Kurz-Einzel-, Sprint- und Supersprintqualifikationswettkampf des WC und der WM werden die 
folgenden Punkte vergeben: 
 
1. Platz 160 Punkte 2. Platz 154 Punkte 3. Platz 148 Punkte 4. Platz 143 Punkte 
5. Platz 140 Punkte 6. Platz 138 Punkte 7. Platz 136 Punkte 8. Platz 134 Punkte 
9. Platz 132 Punkte 10. Platz 131 Punkte 
 
danach jeweils ein Punkt weniger bis zum Platz 80 und danach jeweils um 2 Punkte weniger und ein 
Punkt wird für Platz 110 und schlechtere Platzierungen vergeben. 
 
Für Staffeln werden bei jedem Staffelwettkampf der WM und des WC die folgenden 
Nationencuppunkte vergeben: 
 

73



 14. ORDENTLICHER IBU KONGRESS
 14. NOVEMBER 2020  I  VIRTUELLE KONFERENZ ANHANG 5 

 
 
 

 
 
 
 

1. Platz 420 Punkte 2. Platz 390 Punkte 3. Platz 360 Punkte 4. Platz 330 Punkte  
5. Platz 310 Punkte 6. Platz 290 Punkte 7. Platz 270 Punkte 8. Platz 250 Punkte  
9. Platz 230 Punkte 10. Platz 220 Punkte 11. Platz 210 Punkte 12. Platz 200 Punkte  
13. Platz 190 Punkte 14. Platz 180 Punkte 15. Platz 170 Punkte 16. Platz 160 Punkte  
17. Platz 150 Punkte 18. Platz 140 Punkte 19. Platz 130 Punkte 20. Platz 120 Punkte  
21. Platz 110 Punkte 22. Platz 100 Punkte 23. Platz 90 Punkte 24. Platz 80 Punkte  
25. Platz 70 Punkte 26. Platz 60 Punkte 27. Platz 50 Punkte 28. Platz 40 Punkte  
29. Platz 30 Punkte 30. Platz 20 Punkte 
 
Begründung für Vorschlag 
 
Punkte für die gemischte Staffel und die einfache gemischte Staffel sollten nicht je zur Hälfte für die 
Nationencuppunkte zählen. In diesem Fall beeinflusst nämlich ein Geschlecht die Ergebnisse und 
die Wertung des anderen Geschlechts in der Nationencupwertung. Das ist nicht länger eine 
Nationencupwertung eines einzelnen Geschlechts, sondern ein gemeinsamer Nationencup. 
Wenn für gemischte Staffeln und die einfache gemischte Staffel keine Punkte vergeben werden, ist 
es fairer. Die Platzierung im Nationencup hat Auswirkkungen auf die Startquoten und die 
Preisgelder für den Nationencup. 
 
Antrag wird vom Vorstand/TK NICHT unterstützt, Begründung: 
 
1. Die vorgeschlagene Änderung hätte definitiv deutliche Auswirkungen auf die 
Teilnahme/Zusammensetzung von Mannschaften an Wettkämpfen, die für den Sport einen großen 
Stellenwert haben. Es bestünde ein großes Risiko, dass man damit den Wert der betroffenen 
Wettkämpfe (MR, SMR) reduziert, da die Motivation für eine hochkarätige Besetzung sinkt, wenn 
keine Nationencuppunkte zu holen sind. 
 
2. Die Geschlechtergleichstellung ist allgemein ein Thema und Teil der IBU-Strategie „Target 26“. 
Sie wird durch geschlechtergemischte Wettkämpfe in großem Maße gefördert, und auch 
deswegen sollte die Bedeutung dieser Rennen nicht verringert werden. 
Auch für das IOC haben geschlechtergemischte Wettkämpfe eine zunehmend große Bedeutung. 
Deswegen wäre es ein falsches Signal, den Hauptgrund zu eliminieren, aus dem die meisten 
nationalen Verbände in diesem Staffelwettkampf antreten, indem man keine Nationencuppunkte 
mehr vergibt. 
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d.    Alle anderen Anträge
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12.4.1 Antrag des Vorstands auf Änderung des Beschlusses bezüglich 
gebundener Rücklagen 
 
Ausgangslage 
 
Beim Kongress 2012 in Merano (ITA) wurde laut Protokoll folgender Beschluss gefasst: 
„Weiterhin nahm der Kongress einstimmig den Vorschlag an, Rücklagen in Höhe von mindestens 
dem 1,5-Fachen des jährlichen Budgets zu bilden und die notwendigen Änderungen bei den 
genehmigten Budgetzahlen vorzunehmen.“ 
Der Vorstand hat seitdem im Einklang mit diesem Beschluss agiert. Aus dem Jahresabschluss für 
2019/2020 geht hervor, dass wir Kosten in Höhe von 32 Mio. € hatten, wonach die gebundenen 
Rücklagen nunmehr auf 48 Mio. € angewachsen sind.  
 
Begründung für den Antrag 
 
Für den nächsten Zeitraum (2020 bis 2030) zeichnet sich eine signifikante Erhöhung bis hin zu einer 
Verdopplung der Einnahmen ab. Bereits jetzt kann bestätigt werden, dass die Einnahmen für die 
Saison 2022/23 um mindestens 14 Mio. € anwachsen werden. Unseren Prognosen zufolge dürften 
sich die Einnahmen im Jahr 2030 auf etwa 65 bis 70 Mio. € belaufen. 
Der Vorstand ist der Auffassung, dass die Einnahmen der IBU zur Unterstützung der Biathlonfamilie 
verwendet werden sollten. Angesichts unserer Strategie Target 26 sowie der geplanten Ernennung 
eines Development Director (Leiter Entwicklung) müssen wir in die Zukunft investieren. 
Dem aktuell geltenden Beschluss mangelt es ferner an einem Verfahren diesbezüglich, wie die 
gebundenen Rücklagen verwendet werden können. Daher wird vorgeschlagen zu präzisieren, 
unter welchen Bedingungen ein solches Verfahren Anwendung finden kann. 
 
Vorschlag 
 
Der Vorstand schlägt dem Kongress vor, den Beschluss des Kongresses aus 2012 ab dem 
Geschäftsjahr 2022/23 wie folgt zu ändern: 
Die gebundenen Rücklagen müssen mindestens genauso hoch sein wie die Gesamtausgaben für 
das jeweilige vom 1. Mai bis 30. April laufende Geschäftsjahr.  
 
Darüber hinaus schlägt der Vorstand folgendes Verfahren für die Verwendung der gebundenen 
Rücklagen vor:  
 
Im Falle eines finanziellen Engpasses infolge von außergewöhnlichen Umständen kann der 
Vorstand beschließen, auf einen Teil der gebundenen Rücklagen zurückzugreifen. Die 
Entscheidung des Vorstands erfordert eine qualifizierte Mehrheit von 3/4 (Dreiviertelmehrheit).  
Gleichzeitig mit dieser Entscheidung muss der Vorstand über einen Plan befinden, wie die 
gebundenen Rücklagen innerhalb von maximal vier (4) Jahren wieder auf die ursprüngliche Höhe 
aufgefüllt werden können. Ein entsprechender Plan ist dem nächsten Kongress vorzulegen und von 
diesem zu genehmigen. 
 
Dieses Verfahren wird nach Genehmigung des vorliegenden Antrags durch den Kongress 
eingeführt. 
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FINANZPROGNOSE 2020/21 DES AKTUALISIERTEN BUDGETVORSCHLAGS  
FÜR 21/22 UND BUDGETRAHMEN FÜR 22/23

 

13.1 FINANZPROGNOSE 2020/21:

 
Im Vorstandsmeeting Anfang Juni 2020 in Salzburg (EBM152) wurden die Zahlen aus dem Geschäftsjahr 
2019/2020 präsentiert und das Budget für 2020/2021 beschlossen.

Die damalige Situation erlaubte noch eine normale Planung, da man zu diesem Zeitpunkt die Hoffnung 
hatte, eine halbwegs normale Saison abwickeln zu können.

Das ursprünglich geplante Budget, sah Einkünfte in Höhe von 36.717 TEuro (incl. 5 Mio. IOC) vor und Ges-
amtkosten in Höhe von 36.693 TEuro. Für das Geschäftsjahr 2020/2021 war ein leicht positives Ergebnis in 
Höhe von rund 24 TEuro geplant.

Die aktuelle Krisen-Situation in Bezug auf Covid-19 und vor allem die unterschiedlichen Vorgaben der 
Regierungen in den unterschiedlichsten Ländern, waren Auslöser dafür, das geplante Budget 2020/2021 
nochmals zu prüfen.

Durch die Absage von Veranstaltungen – wie der Sommer-Biathlon und die Junior Cup – konnten zwar auch 
Kosten eingespart werden, aber vorgezogene Zahlungen an die Nationen und enorme Kosten unter ander-
em zur Durchführung der nötigen Covid-19 Tests forderten nicht nur zahlreiche Gespräche, sondern auch 
eine neue Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2020/2021, welche dem Vorstandsmitgliedern Ende 
September und anschließend mit allen Details, Anfang Oktober 2020 vorgelegt wurde.

Die Financial Forecast 2020/2021 wurde mit Unterstützung der neu eingeführten Kostenstellen-Struktur 
erstellt und zeigt folgende Veränderungen im Zusammenhang mit der Krise Covid-19:

-  Zusätzliche Zahlungen an die Organisation Komitees  in Höhe von - 1.737.500 Euro

-  Zusätzliche Kosten im Bereich der Reiseplanung und Covid-19 Test in Höhe von - 2.325.000 Euro

-  Geringere Einnahmen bei den Medien Rechte in Höhe von - 125.000 Euro

-  Einsparung aufgrund abgesagter Events (Sommer-Biathlon, Junior Cup)   In Höhe von 748.000 Euro

-  Einsparung in der Entwicklung und durch Absagen von Seminaren, etc. In Höhe von 372.000 Euro

Das vom Präsidenten der IBU erforderliche Leistungspensum entspricht im Wesentlichen dem Pensum eines 
Vollzeitäquivalents. Der Vorstand, ausgenommen der Präsident, erkennt das Vollzeit-Engagement an, welch-
es Olle Dahlin für die IBU aufwendet. 

Aus diesem Grund ist der Vorstand einstimmig der Auffassung, dass die Vergütung des Präsidenten de-
mentsprechend erhöht werden soll, insbesondere auch, um dessen Unabhängigkeit zu bewahren. In diesem 
Zusammenhang zieht der Vorstand eine jährliche Vergütung in Höhe von 120.000 EUR in Betracht, wobei ein 
Teilbetrag in Höhe von 75.000 EUR dem Budget für 2020/21 zugewiesen wird.

Aufgrund dieser Veränderungen ergibt sich ein prognostiziertes  
negatives Ergebnis in Höhe von 2.841.050 Euro. 

Die Kostenstelle Sport weist eine negative Veränderung von rund 3 Mio. Euro auf. 

Die Entwicklungen und Wechselkursdifferenzen der Wertpapiere und die damit verbundenen Ab- bzw. Auf-
wertungen wurden zu diesem Zeitpunkt und in diesen Zahlen nicht berücksichtigt.
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13.2 BUDGET UPDATE 2021/2022 UND BUDGETRAHMEN 2022/2023:

 
13.2.1 BUDGET UPDATE 21/22:

Davon ausgehend, dass das Geschäftsjahr 2021/2022 als normales Geschäftsjahr gesehen werden kann, 
wurden folgendes Budget erstellt und dem Vorstand vorgelegt:

Die Einkünfte werden mit 36.787 TEuro geplant. Die Nationalen Verbände und die Sportentwicklung werden 
mit geplanten 13.570 TEUR unterstützt, ebenso ist für die Athleten ein Motivationsbetrag von 7.145 TEuro 
budgetiert und zur Unterstützung der Organisationskomitees sind 3.180 TEuro vorgesehen. 

Die Vergütung des Präsidenten wird im Budget mit 120.000 EUR veranschlagt.

Das Geschäftsjahr 2021/2022 ist mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 642 TEuro geplant und soll vor 
allem dafür verwendet werden, das prognostizierte negative Ergebnis aus dem Geschäftsjahr 2020/2021 
wieder zu reduzieren.

 
13.2.2 BUDGETRAHMEN 2022/2023:

Für das Geschäftsjahr 2022/2023 wurde aufgrund der vorhandenen Verträge derzeit ein Einkommen in der 
Höhe von 44.261 TEuro budgetiert. Eine detailierte Planung der Ausgaben und Kosten liegt derzeit noch 
nicht vor.
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